
 
Landkreis Ravensburg 

 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

 
 

Aufgrund von §§ 3, 34 und 42 Abs. 2 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), hat der Kreistag des Landkreises  
Ravensburg am 08.12.2020 mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder folgende Satzung zur  
Änderung der Hauptsatzung vom 09.03.2001, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.03.2019, 
beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
In der Hauptsatzung des Landkreises Ravensburg wird § 9 mit folgendem Wortlaut eingefügt, 
wodurch der bisherige § 9 zu § 10 wird: 
 
 
„Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungs-

raum 
 

Die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse können gemäß § 32a LKrO ohne  
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden.  
 
Hinsichtlich der zu erfüllenden Voraussetzungen und der Durchführung dieser Sitzungen wird 
auf § 32a LKrO verwiesen.“ 
 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
 
 

Hinweis 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg (LKrO) oder von auf Grund der LKrO erlassenen Verfahrensvorschriften beim  
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem 
Landkreis Ravensburg (Landratsamt Ravensburg, Kreishaus I, Friedenstraße 6, 88212 
Ravensburg) geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen.  
 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung oder der anderen Rechtsvorschriften des Landkreises 
Ravensburg verletzt worden sind.  
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Auch nach Ablauf der Jahresfrist kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
von jedermann gegenüber dem Landkreis geltend gemacht werden, wenn der Landrat dem 
Satzungsbeschluss nach § 41 LKrO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Landkreis Ravensburg 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 
 
 
 
Ausgefertigt 
Ravensburg, den 08.12.2020 
 
 

(Harald Sievers) 
Landrat 


